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Pflichten

1. Einhaltung Programmvorgaben

2. Varroabekämpfung, Dokumentation

3. Aufbewahrung der Aufzeichnungen für 5 Jahre

4. Teilnahme an „COLOSS“ 

Erhebung der Winterverluste durch Uni Graz

5.     Aus- und Weiterbildung Imker und Berater



„COLOSS“: www.bienenstand.at



Varroawetter: www.bienengesundheit.at

- Warndienst, E-Mail Abo, News 

- Infos Diagnosemethoden, Tierarzneimittel, Gesetze

- Regionale Planungshilfe Ameisen-, Oxalsäuresäure, Thymol



Betriebserhebung, -beratung

TGD: durch Betreuungstierarzt 1x/Jahr 

Biene Österreich: durch Berater, freiwillig
✓ Erhebung des Ausgangszustandes

✓Begehung des Betriebes, stichprobenartige Inspektion 

✓Kontrolle des Varroabefalls

✓Kontrolle auf Anzeichen der Amerikanischen Faulbrut

✓ Einschätzung des Gesundheitszustandes 

✓Durchsicht des Behandlungsregisters, Aufzeichnungen 

✓Ausfüllen des Protokolls 

✓ Empfehlungen





Aus- und Weiterbildung für Berater

AUSBILDUNG
o Tierärzte

✓Modul 1 und 2 FTA Bienenausbildung oder
✓Zusatzausbildung „Bienengesundheit“ 8 UE

o Berater
✓ Imkerfacharbeiter, -meister
✓ 5 Jahre imkerliche Praxis mind. 20 Bienenvölker
✓ Schulung 8 UE
✓ Nominierung durch Imkerverband

WEITERBILDUNG
✓ 4UE alle 4 Jahre



Aus- und Weiterbildung für Imker

AUSBILDUNG: Varroaschulung
✓Binnen 12 Monaten nach Teilnahmebeginn

✓Praktischer und theoretischer Teil, 8 UE

✓Vortrag von speziell ausgebildeten Personen

✓ Erreger, gesetzliche Rahmenbedingungen, 
Arzneimittelanwendung und –lagerung

WEITERBILDUNG
✓ 4UE alle 4 Jahre

✓ Stundenvergabe durch Biene Ö bzw. TGDs



Vortragende Varroaschulung

• Imker mit „Multiplikatorenschulung“

• Tierarzt Modul 2 FTA Bienen

• Tierarzt Zusatzausbildung „Varroose bei Bienen“ mit 8 UE

• Neu

– Qualifikationstest

– Multiplikatorenschulung für alle



Österreichisches Imkereiprogramm 
2020 – 2022

• 1. August 2019 bis 31. Dezember 2022



Sonderrichtlinie Imkereiförderung 
2020 – 2022

• Erhaltung einer gesunden, flächendeckenden Bienenhaltung

• Sicherstellung der Bestäubungsfunktion der Bienen 

• Weiterentwicklung Kenntnisse und Fähigkeiten der Imker 
insbesondere auch in der biologischen Bienenhaltung 

• Weiterentwicklung Produktqualität und Rückstandsfreiheit

• Bekämpfung und Prävention von Bienenkrankheiten auf 
Grundlage des Österreichischen Bienengesundheitsprogramms 

• Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch Zucht 

• Zusammenarbeit bei Forschungsprogrammen

• Beobachtung des Marktes für Imkereiprodukte



Förderungsmaßnahmen

• Technische Hilfe für Imker und Imkerorganisationen

• Bekämpfung von Bienenstockfeinden und -krankheiten, 
insbesondere der Varroatose

• Rationalisierung der Wanderimkerei

• Maßnahmen zur Unterstützung der Analyselabors 

• Unterstützung der Wiederauffüllung des 
Bienenbestands

• Zusammenarbeit mit Organisationen Forschung 
Bienenzucht und Bienenzuchterzeugnisse 

• Marktbeobachtung.



Kosten und Finanzierungsplan

Geschätzte Gesamtkosten für Betriebsberatung und -erhebung EUR 5.000/Jahr 



Betriebsberatung und -erhebung

Bruttoförderung Berater Betreuungstierarzt
Förderbarer Pauschalbetrag € 222,00 € 235,40
davon 80 % € 177,60 € 188,32
„Selbstbehalt“ €    44,40 €   47,08

Der förderbare Aufwand umfasst Kosten für
• Honorar für Beratung/Erhebung vor Ort (mindestens 2 Stunden)
• Reisekosten
• Vorbereitung und Nachbereitung
• Verfassen eines Betriebserhebungs-/Beratungsprotokolls





Betriebsberatung und -erhebung im 
Bereich der Bienengesundheit

Die Maßnahme wurde von den Imkerinnen und Imkern nicht
angenommen. Die hauptsächlichen Gründe liegen
wahrscheinlich darin,

• dass diese Maßnahme in der Imkereibranche bisher nicht
gezielt angeboten bzw. beworben wurde

• und/oder möglicherweise von den Imkerinnen und Imkern
fälschlicherweise verstanden wurde, dass es sich bei der
Betriebserhebung um Kontrollen handelt.

Bewertung: Die Maßnahme wird aus fachlicher Sicht
grundsätzlich positiv bewertet und soll weitergeführt werden.
Sie ist jedoch zukünftig gezielter anzubieten bzw. zu bewerben.



Tiergesundheitsdienst Burgenland
Ruster Straße 135
7000 Eisenstadt
02682/600-2475

post.tgd@bgld.gv.at

www.tgd-b.at


